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IM FOCUS

Kein Investitionsabzugsbetrag für PV-Anlagen bei DokNr. 26092010

Privatverbrauch des Stroms
Die Nutzung einer betrieblichen PV-Anlage stellt sich nicht als betriebliche Nutzung im Sinne des § 7g Abs. 1
Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) dar, soweit mit der PV-Anlage Strom für den privaten Haushalt produ-
ziert wird. Das Finanzamt ist dann berechtigt, einen in Bezug auf die Anschaffung der Anlage gebildeten
Investitionsabzugsbetrag (IAB) zu versagen, so das Hessische Finanzgericht (FG) mit Urteil vom 22. 10. 2025
– 10 K 162/24.

Der Kläger hatte einen Einzelgewerbebetrieb im Streitjahr 2021 gegründet und im Folgejahr eine PV-Anla-
ge angeschafft und auf seinem Einfamilienhaus montieren lassen, um den selbsterzeugten Strom zu verkau-
fen. Streitig ist nun die Berücksichtigung des IAB bei der Festsetzung der Einkommensteuer des Klägers für
das Streitjahr, denn die Familie verbrauchte in den Jahren 2022 und 2023 teilweise über 90 % des erzeugten
Stroms im eigenen Haushalt. Weitere Investitionen fanden nicht statt.

Der Kläger war der Ansicht, die erst durch das Jahressteuergesetz 2022 eingeführte Steuerbefreiung nach
§ 3 Nr. 72 EStG bewirke im Streitfall eine unzulässige Rückwirkung in einen bereits realisierten Steuertatbe-
stand. Der IAB werde nur über § 7g EStG abgewickelt. Für den Abzug eines IAB sei eine Investitionsabsicht
nicht erforderlich; erst bei einer ausbleibenden Investition sei der Abzugsbetrag rückgängig zu machen. Nach-
dem der IAB wirtschaftsgutunabhängig sei, könne auch noch im Jahr 2022 ein IAB für eine später ange-
schaffte, begünstigte PV-Anlage nicht ausgeschlossen werden.

Das FG hat die Klage abgewiesen: Die Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme des IAB nach § 7g
Abs. 1 Satz 1 EStG lägen nicht vor. Die vom Kläger angeschaffte häusliche PV-Anlage stelle kein begünstigtes
Wirtschaftsgut i. S. d. § 7g Abs. 1 Satz 1 EStG dar, weil sie nicht bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der
Anschaffung folgenden Wirtschaftsjahres (fast) ausschließlich betrieblich genutzt wurde. Weitere Wirt-
schaftsgüter, für die ein IAB im Streitjahr in Anspruch genommen werden könnte, seien bis zum Ablauf des
Abwicklungszeitraums nicht angeschafft oder hergestellt worden.

Eine (fast) ausschließliche betriebliche Nutzung i. S. d. § 7g Abs. 1 Satz 1 EStG erfordere einen Anteil der
betrieblichen Nutzung von mindestens 90 %. Im Gegensatz zur Auffassung der Finanzverwaltung gemäß
BMF-Schreiben vom 15. 06. 2022 ist nach Ansicht des FG eine betriebliche Nutzung unabhängig davon gege-
ben, ob die Verwendung des betreffenden Wirtschaftsguts unmittelbar zu einer Nutzungsentnahme führt
oder ob das Wirtschaftsgut zur Produktion eines (selbst geschaffenen) Wirtschaftsguts verwendet wird, um
dieses im Wege der Sachentnahme privaten Zwecken zuzuführen. Die Nutzung einer betrieblichen PV-Anlage
stellt sich vor diesem Hintergrund nicht als betriebliche Nutzung gemäß § 7g Abs. 1 Satz 1 EStG dar, soweit
mit der PV-Anlage Strom für den privaten Haushalt produziert wird. Für ein solches Verständnis spreche
bereits der Wortlaut der Vorschrift.

Gegen das Urteil des Hessischen FG ist die Revision beim Bundesfinanzhof unter dem Az. III R 39/25
anhängig.
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